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„Ich will nicht in einer Welt leben, in
der alles, was ich sage, alles was ich
mache, der Name jedes Gesprächs-
partners, jeder Ausdruck von Kreati-
vität, Liebe oder Freundschaft auf-
gezeichnet wird.“ Zitat von Edward
Snowden – doch genau in dieser
Welt leben wir! 

In unseren Nachrichten gibt es kaum
eine Woche ohne eine Meldung zum
Thema Datenschutz und Daten-
diebstahl wie Email-Kennwörter
oder Kreditkartendaten. Die Empö-
rung über solche Meldungen schlägt
dabei große Wellen. Doch was ma-
chen Sie eigentlich zum Schutz per-
sonenbezogener Daten? Das Inter-
net bietet neben kriminellen Netz-
betrügern auch staatlichen und
kommerziellen Datensammlern pa-
radiesische Zustände zur Beschaf-
fung von personenbezogenen Da-
ten. Facebook und Google machen
mittlerweile überhaupt keinen Hehl
mehr darum, zu welchem Zweck Ihre
Daten verwendet werden – Kenn-
wörter sind in der Regel relativ sim-
pel gehalten und werden für viele
verschiedene Systeme einfach dop-
pelt und dreifach verwendet. Die
Meinung in der Bevölkerung ist weit-
estgehend eindeutig. Datenschutz
nimmt einen immer größeren Stel-
lenwert in unserer Gesellschaft ein,
doch kaum einer weiß: Was umfasst
Datenschutz eigentlich genau?

Datenschutz ist ein weitreichender
Begriff, dessen genaue Definition
sich mit dem Schutz vor Missbrauch
personenbezogener und personen-
beziehbarer Daten während der
Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung befasst. Der wichtigste Aspekt
dabei ist, dass das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung ge-
währleistet bleibt und Sie bestim-
men dürfen, was mit Ihren persön-
lichen Daten passiert – und was
nicht. Als Beispiel dient das aktuelle
Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) gegen Google. Dabei
entschieden die Richter, dass zum
Beispiel Verweise mit sensiblen per-
sönlichen Daten aus einer Ergebnis-
liste auf Antrag einer betroffenen
Person gelöscht werden müssen,
wenn zum einen seit Veröffentli-
chung Jahre verstrichen sind und die
Informationen nicht mehr ihrem
ursprünglichen Zweck entsprechen.

Dieses Recht, so die Richter, leitet
sich aus der EU-Datenschutzricht-
linie ab.

Haben Sie und Ihr Unternehmen sich
bereits Gedanken zum Thema Daten-
schutz gemacht? In der Immobilien-
branche stellt sich neben dem Um-
gang mit Ihren eigenen Unterneh-
mensdaten auch die Frage, welche
Einschränkungen und Verpflichtun-
gen Sie aufgrund der aktuellen Da-
tenschutzgesetzte beachten müs-
sen, um mit den Ihnen anvertrauten
Daten korrekt umzugehen. Bei der
Erhebung dieser Daten ist ein wich-

Datenschutz im Immobilienbereich 
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tiger Unterschied zwischen perso-
nenbezogenen Daten zu beachten.
Diese werden dabei in schützens-
werte und besonders schützenswer-
te Daten klassifiziert. Als besonders
schützenswerte Daten gelten dabei
gemäß § 3 Abs. 9 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) Daten über: 
- rassische und ethnische Herkunft
- politische Meinung
- religiöse oder philosophische
Überzeugung
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- Gesundheit
- Sexualleben

Bei diesen, und natürlich auch allen
anderen personenbezogenen Daten,
müssen Sie besonders beachten,
dass sie nicht an Dritte übermittelt
oder ohne Rechtmäßigkeit erfasst
werden. Bei den besonders schüt-
zenswerten Daten kommen Pflich-
ten über Verfahren und Vorabkon-
trollen nach § 4 Abs. 5 BDSG und die
Informationspflicht bei Verstößen
nach  § 42a BDSG hinzu. 

Neben der Weitergabe von perso-
nenbezogenen Daten sollten Sie als
Immobilienmakler ein besonderes
Augenmerk auf das Thema Auf-
tragsdatenverarbeitung (kurz ADV)
legen. Denn als Makler beauftragen
Sie, zum Beispiel durch die Samm-
lung von Interessentendaten über
ein Immobilienportal, einen Dritten,
Daten in Ihrem Auftrag zu verarbei-
ten. Durch die Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung von personen-
bezogenen Daten durch einen Drit-
ten sind Sie in Sachen Datenschutz
jedoch nicht „aus dem Schneider“.
Die Verantwortung zur Einhaltung
des BDSG bleibt zu 100 Prozent bei
Ihnen (§ 3 Abs. 7 BDSG), solange Sie,
wie in unserem Beispiel, mit dem
Portalbetreiber keinen ADV schlie-
ßen und den Auftragnehmer prüfen.  
Nun stellt sich die Frage, wie kann Ihr
Unternehmen in Sachen Daten-
schutz für Rechtssicherheit sorgen,
um bei Verstößen gegen das Bun-
desdatenschutzgesetz entsprechend
handeln zu können? Um es kurz zu

fassen, muss, um die Einhaltung des
Datenschutzes sicher zu stellen, mit
jedem Dienstleister, der in Ihrem
Auftrag personenbezogene Daten
verarbeitet, ein Auftragsdatenver-
arbeitungsvertrag abgeschlossen
werden und sich vor dessen Beginn
von den technischen und organisa-
torische Maßnahmen (kurz TOMs)
überzeugt werden. Beachten Sie
dabei, dass ein vollständiger ADV-
Vertrag nicht so einfach erstellt ist.
Holen Sie sich hier Hilfe von Ihrem
Rechtsberater oder speziell ausge-
bildeten Datenschutzbeauftragten.
Viele Dienstleister bieten Ihnen zu-
sätzlich Hilfe und Auskunft zu den
unterschiedlichen Maßnahmen im
Rahmen des Datenschutzes. In eini-
gen Fällen erhalten Sie auf Nachfra-
ge einen Mustervertrag zur Auf-
tragsdatenverarbeitung. 

Erstellen Sie eine Liste Ihrer Dienst-
leister, die Daten für Sie erheben,
verarbeiten und nutzen. Dazu gehö-
ren nicht nur die Immobilienportale,
sondern unter anderem auch Web-
hoster, IT-Dienstleister oder Ihr
Telefonsekretariat. Sollte sich Ihr
Vertragspartner gegen eine solche
Vereinbarung aussprechen, sollten
Sie sich überlegen, ob Sie dessen
Dienste wirklich in Anspruch neh-
men wollen. Denn der Auftrag an
Ihren Dienstleiter ist eindeutig –
dieser darf ausschließlich Daten im
Rahmen des Auftrags und nur ge-
mäß Ihren Weisungen, nicht aber
zum eigenen Mehrwert, erheben
oder nutzen. Das Spannende dabei
ist, dass ausschließlich Sie dafür
verantwortlich sind und nach § 43
Abs. 1 Nr. 2b BDSG mit einem Buß-
geld von bis zu 50.000 Euro bestraft
werden können. 

Brauche ich einen Datenschutz-
beauftragten?

Gemäß § 4f BDSG muss Ihr Unter-
nehmen einen Datenschutzbeauf-
tragen schriftlich bestellen, wenn
personenbezogene Daten automa-
tisiert verarbeitet werden. Und das

trifft auf die meisten Immobilien-
unternehmen zu. Zum Glück gibt es
in diesem Fall eine Ausnahmerege-
lung. Bei kleinen Unternehmen mit
einer Mitarbeitergröße von höchs-
tens neun Personen, übernimmt
die Geschäftsführung die Aufgaben
eines Datenschutzbeauftragten. Sie
sind somit nicht von den Pflichten
entbunden, es entfällt lediglich die
Bestellungspflicht.

Durch die vielen Regularien wird
es den Unternehmen zunehmend
schwerer gemacht, im Rahmen der
Datenschutzgesetzte zu handeln.
Um im Alltag für alle Fragen gerüstet
zu sein, hilft das Internet mit den
aktuellen Gesetztestexten und Stel-
lungnahmen der Aufsichtsbehörden
in der Regel weiter. Auf der Web-
seite www.gesetze-im-internet.de
finden Sie alles, was Sie und Ihre
Arbeitnehmer zum Thema Daten-
schutz wissen sollten. Weiter gibt es
mittlerweile viele Beratungsunter-
nehmen und Anwaltskanzleien, bei
denen Sie mit Ihren Fragen an der
richtigen Stelle sind. Als Inhaber
oder Geschäftsführer sind Sie ver-
antwortlich, wenn Ihre Arbeitneh-
mer und Dienstleister nicht mit der
gebotenen Sorgfalt beim Umgang
mit personenbezogenen Daten
vorgehen und haften für Vergehen
und Verstöße im empfindlichen Ma-
ße mit Geldbußen bis hin zu Frei-
heitsstrafen von zwei Jahren. Eine
Verpflichtung auf das Datenge-
heimnis nach § 5 BDSG ist vor Auf-
nahme der Tätigkeit Ihres Arbeit-
nehmers als Anlage zum Arbeits-
vertrag seit langem zur Pflicht ge-
worden.

Damit also in den nächsten Nach-
richten nicht Ihr Unternehmen in
den Schlagzeilen steht, sollten Sie
das Thema Datenschutz zu einem
täglichen Begleiter in Ihren Arbeits-
abläufen machen. Denn nur, wenn
Sie sich ernsthaft damit beschäfti-
gen, können Sie danach handeln.
Alles zum Schutz der personenbe-
zogenen Daten.


